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DER FOURIER f Gersau, Mal 1960

Erscheint monatlich
33. Jahrgang Nr. 5
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VON MONAT ZU MONAT

Zur Frage der Kriegsdienstverweigerer

Wenn auch die Dienstverweigererfrage nicht zu den grossen Problemen gehört,
welche die Armee gegenwärtig zu bewältigen hat, ist sie doch eine Frage, die in
dieser oder jener Form immer wieder auftaucht: nicht nur haben sich unsere Mili-
tärgerichte jedes Jahr mit einer gewissen Zahl von Straffällen wegen Dienstver-

Weigerungen zu befassen, auch kommt das Problem immer wieder in der Öffent-
lichkeit zur Sprache und beschäftigt die politischen und militärischen Stellen. Es

mag deshalb von Interesse sein, sich einmal etwas eingehender mit diesem Pro-
blemkreis zu befassen, wobei sich die Betrachtung auf jene besondere Kategorie von
Dienstverweigerern beschränken kann, die aus ernsten Gewissenskonflikten heraus

glauben, ihren Militärdienst nicht leisten zu können — also auf die Dienstuericei-

gerer aus Geuussensgründen.

I.

Das Problem der Dienstverweigerung aus Gewissensgründen hat schon in früheren
Zeiten dann und wann eine Rolle gespielt; von Bedeutung für die Armee wurde es

aber erst zu Beginn dieses Jahrhunderts, als unser Land eine von Genf ausgehende

erste antimilitaristische Welle erlebte, die zwischen 1903 und 1906 insgesamt
60 militärgerichtliche Verurteilungen wegen Dienstverweigerung nötig machte.
Diese Welle ebbte aber nach 1906 wieder ab. Dass die erschütternden Erlebnisse
des ersten Weltkriegs dem Dienstverweigerungsproblem neuen Auftrieb und ern-
stere Bedeutung gaben, ist sehr verständlich. Aus dieser Zeit datiert eine ganze Reihe

von offiziellen Vorstössen, die von den Bundesbehörden eine Milderung in ihrer
Haltung gegenüber den Dienstverweigerern und die Einführung eines Zivildienstes
als Ersatz für den Dienst in der Armee forderten. Insbesondere reichte im Dezember
1917 H. Greulich, gestützt auf einen Beschluss des sozialdemokratischen Partei-

tags, im Nationalrat eine Motion ein, die verlangte, dass Wehrpflichtige, die wegen
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